
Erbausschlagung
Einsenden im Doppel an: Bezirksgericht Dietikon, Postfach, 8953 Dietikon
(Achtung: Vorläufiger Standort, wenn Sie persönlich vorbeigehen wollen: Wengistrasse 28, 8004 Zürich)
Poststempel:* Geschäftsnummer.:*

Eingang:* Sachbearbeiter/-in:*                           *(leer lassen)

Gesuchsteller/in
Name: Vorname:

Geburtsdatum:

Heimatort/
Nationalität:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. P: Tel. G: Mobil: E-Mail:

Beziehung zur verstorbenen Person:

Verstorbene Person
Name:

Geburtsdatum:

Sterbedatum:

Heimatort/Nationalität:

Letzte Wohnadresse:

Vorname:

Geburtsort:

Sterbeort:

Zivilstand:

Ausschlagung des Erbes

Ausschlagung im Namen minderjähriger Kinder

Bemerkungen

Datum: Unterschrift:

Unterschrift Mitinhaber/in der elterlichen Sorge



Gesetzliche Erben: (soweit möglich von der gesuchstellenden Person auszufüllen)

Als gesetzliche Erben kommen in Frage:

A. der Ehegatte bzw. der eingetragene Partner (Art. 462 ZGB)

B. die nächsten Verwandten (Art. 457 ff. ZGB)
Hierzu gehören primär die Nachkommen der verstorbenen Person (1. Stamm). Ist ein Kind vorverstorben, treten des-
sen Nachkommen an seine Stelle. Sind keine Nachkommen vorhanden, gelangt der Nachlass an den Stamm der El-
tern (2. Stamm). Beide Seiten erben je zur Hälfte. An die Stelle vorverstorbener Personen treten deren Nachkommen.
Fehlt es an Erben auf der einen Seite, so erbt die andere Seite alles. Die grosselterliche Verwandtschaft als 3. Stamm
gelangt nur zum Zuge, wenn die verstorbene Person keine Erben der elterlichen Verwandtschaft und auch keinen Ehe-
gatten hinterlässt.

Ehegatte, Partner 1. Stamm 2. Stamm 3. Stamm
Kinder
Enkel
Grossenkel
etc.

Mutter und Vater
Geschwister
Nichte / Neffe
etc.

Grosseltern
Tante / Onkel
Cousine / Cousin
etc.

Verwandt-
schaftsverhältnis

Name und Vorname Geburts-
datum

Heimatort / Na-
tionalität

Adresse


